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Eine Betrachtung uiber 360 Grad

Wirtschaftsarchive und die Massgaben zur Sicherung und Nutzung

Irene Amstutz

Die prekire Situation der Wirtschaftsarchive wird in unterschiedlichen Kontex-
ten thematisiert.' Genannt werden die mangelhafte Uberlieferung von Geschiifts-
akten, die fehlenden Ressourcen fiir Aufbau, Pflege und Vermittlung der Archive
in Firmen und Organisationen und der schwierige Zugang zu den Quellen fiir
die Forschenden. Der Beitrag bezweckt eine Betrachtung von Wirtschaftsarchi-
ven iiber 360 Grad, indem die Perspektiven der Unterlagenproduzenten, der For-
schenden und der Archivarinnen von Wirtschaftsorganisationen wie der 6ffent-
lichen Archive ausgeleuchtet werden. Es konnen keine apodiktischen Losungen
prisentiert werden, vielmehr sollen die divergierenden Perspektiven die unter-
schiedlichen Krifte verdeutlichen, die auf das Archivgut wirken. Zudem werden
Vorschldge zur Sicherung und Werkzeuge zur Nutzung dargelegt. Mit dem Text
soll Forschenden eine Grundlage gegeben werden, um produktiver mit privaten
Wirtschaftsquellen zu arbeiten und nachzuvollziehen, warum Mingel und Ein-
schrinkungen existieren.

Mangelhafte Uberlieferung

arCHeco ist das Rechercheportal der Wirtschaftsarchive in der Schweiz und
Liechtenstein (Abb. 1).2 Es weist 1800 Archivbestiande nach und vermittelt den
Kontakt zu ihnen. Das klingt nach viel. Analysiert man die Bestinde genauer,
zeigt sich folgende Situation: Weitaus die meisten Bestidnde lagern in 6ffent-
lichen Archiven. Zahlreiche davon enthalten Unterlagen, die von der offentli-
chen Hand kreiert wurden und deren Uberlieferungssicherung und Zugang sich
in einem rechtlichen und verhiltnisméssig sicheren Rahmen abspielen. 840 Be-
stiande sind indessen privaten Ursprungs. Gegen 60 der Archive lagern bei Fir-
men oder Verbdnden und sind einzig iiber arCHeco auffindbar. Dariiber hinaus
existieren in einer Vielzahl kleiner, mittlerer und grosser Firmen und Verbinde
weitere Archive, die unterschiedlich gut betreut sind.? Verglichen mit den aktuell
etwa 580000 marktwirtschaftlichen Unternehmen, die in der Bundesstatistik ge-
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Verzeichnis der Wirtschaftsbestande in Archiven der Schweiz und Liechiensteins
Durchsuchen nach Willkommen bel arCHeco!

s Archivbestande

¢ Artdes Bestands arCHeco schafft Uberblick Uber die historischen Wirtschaftsarchive in der Schwelz und In Liechtenstein.

* Archivinstitutionen

o 'O Das Verzeichnis entnalt gegen 2000 Bestande von Firmen, Verbanden, Bendrden und Personen. Diese befinden sich in Uber 100

S Branrtmn und privaten U

Tellen auch Sie Inf it 2u Ihren Ar Nenmen Sie zur Re g dieser D '3

Derzeit beliebte Eintrége Koncake auf

» Schweizerisches Wirtschafsarchiv
SWA 73 Besuche

» Staatsarchiv Appenzell ARh. 62
Besuche

o Frangois Laneve 60 Besuche

« Eidgenéssische Munitionsfabrik
Thun 46 Besuche

Centrale thermique de Vouvry/Chavalon
(CTV) 45 Besuche

Streckeisen-Schaub, Mathias,
Kaufmann, Migglied des Kieinen

Rates 44 Besuche

» Rechnungsbuch: Lieferung von Eisen
und anderen Waren 41 Besuche
Firmenarchiv Galerie Krebs GmbH,

Bern 37 Besuche

» Archives de la Société des Arts de
Genéve 37 Besuche

Gruner AG, Ingenieurunternehmung 36
Besuche

Findet sich ein Wirtschaftsarchiv in arCHeco niche, hilft die Firmen- und Verbandsdokumentation des SWA weiter.
Wir ft in Dy und O finden Sie Uber das Wirtschaftsarchivportal WAP.

Abb. 1: Das Portal arCHeco erlaubt die Recherche der Wirtschaftsarchive der Schweiz.

fiihrt werden, werden verschwindend wenige private Wirtschaftsarchive offent-
lich nachgewiesen. Dies hat vielerlei Griinde.*

Archive entstehen nicht von selbst. Erste Voraussetzung dafiir ist eine struktu-
rierte Aktenfithrung (records management) wihrend der Entstehung der Unter-
lagen. In 6ffentlichen Verwaltungen ist dies eher die Praxis, weil staatliches Han-
deln nachvollziehbar bleiben muss. Im Firmenalltag entstehen Unterlagen bei
der Erfiillung von Aufgaben (Produktion, Administration, Vertrieb etc.) jedoch
haufig unkoordiniert. Akten sammeln sich in Biiros, Kellern und auf verschie-
denen Festplatten. Aufbewahrung und Vernichtung werden individuell gehand-
habt. Der Erhalt von digitalen Unterlagen ist schon im Zeithorizont von zehn
Jahren eine Herausforderung. Notwendig fiir die Anlage eines guten Archivs
sind definierte Prozesse und Kriterien, was wie lange und wo aufbewahrt wer-
den soll, sowie Infrastruktur- und Personalressourcen. Ein wichtiger Aspekt ist,
dass keine rechtliche Verpflichtung zur Aufbewahrung von privaten Unterlagen
existiert (abgesehen von den Vorschriften zur ordentlichen Buchfiihrung, wel-
che kurze Aufbewahrungsfristen fiir wenige Arten von Unterlagen formulieren).’
Umso mehr muss in einer Unternehmung bei der Fithrung und den Mitarbei-
tenden ein Verstidndnis dafiir vorhanden sein, dass Unterlagen, wenn sie fiir die
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Erledigung des aktuellen Alltagsgeschifts nicht mehr bendtigt werden, weiter
Relevanz aufweisen (im archivischen Kontext wird von Sekundérwert gespro-
chen). Unterlagen konnen dann der Rechtssicherung, dem Wissensmanagement,
der Werbung basierend auf der Unternehmensgeschichte (history marketing), der
Mitarbeitendenschulung und der Geschichtsschreibung dienen.

Verfiigt eine Firma iiber ein Archiv, ist es im Laufe der Zeit vielfach gefihrdet.
Etwa wenn ein Unternehmen umzieht oder erlischt und infolgedessen Akten ver-
nichtet werden. Anlasslich eines Verkaufs kann die Situation eintreten, dass sich
die iibernehmende Firma kaum fiir die Geschichte der iibernommenen Firma in-
teressiert, im besten Fall bleiben Archive oder relativ ungeordnete Unterlagen an
geschlossenen Standorten zuriick (Abb. 2). In solchen Momenten ist entschei-
dend, dass (ehemalige) Mitarbeitende oder Forschende aufmerksam sind, sich an
eine Gedachtnisinstitution wenden und als Briickenbauer fungieren. Sie schaffen
das zur Rettung von Wirtschaftsarchiven notwendige Vertrauen zwischen Wirt-
schaftsakteuren und offentlichen Archiven. Héufig braucht es eine gehorige Por-
tion Geduld, denn es dauert nicht selten Jahre, bis Bewegung in ein Archivie-
rungsprojekt kommt.®

Auch im laufenden Geschiiftsalltag sind Archive beziehungsweise Geschiftsun-
terlagen in Gefahr. Immer wieder werden Vernichtungen von Aktenserien oder
Archiven bekannt. Noch héufiger geschieht dies im Stillen und ohne bose Ab-
sicht anlédsslich von Aufridumaktionen, Biirorochaden oder Pensionierungen.
Wirtschaftsakteure sind auf die Zukunft und schlanke Infrastrukturen fokussiert,
Archive werden in dieser Logik als teurer Ballast wahrgenommen. Wenige Bran-
chen punkten mit ihrer Geschichte, wie die Uhren- oder die Lebensmittelindus-
trie. Sie zeigen damit ihr Alleinstellungsmerkmal, ihre Glaubwiirdigkeit und Ver-
lasslichkeit.” Die Maschinenindustrie etwa bringt langlebige Anlagen in Umlauf.
Die Ablage von Konstruktionsplinen, Korrespondenzen und Ahnlichem bildet
die Grundlage fiir Garantie und Wartung und sie werden Jahrzehnte aufbewahrt.
Solche Ablagen werden beinahe automatisch zu Archiven.

Die Ausnahme fiir eine Reflexion iiber die Vergangenheit bilden Jubilden. In
deren Vorfeld fragen sich die Verantwortlichen, ob Quellen zur Griinderzeit und
wesentlichen Entwicklungsphasen verfiigbar sind. Nichtsdestotrotz kommt es
nach dem Jubildum nicht selten zur paradoxen Aussage, die Festschrift sei ja nun
geschrieben, das Archiv konne reduziert oder vernichtet werden.® Dabei wird
verkannt, dass jede Generation neue Forschungsfragen an die Quellen stellt.
Eine kontrovers besprochene Aktenvernichtung vollzog 2018 die Kantonalbank
Schaffhausen.” An diesem Beispiel lassen sich eine Haltung von Wirtschafts-
akteuren gegeniiber Archivierung, die Regelung des Umgangs mit Akten und
der rechtliche Rahmen gut zeigen. Unklar bleibt, in welchem Umfang die Bank
Unterlagen vernichtete. Immerhin scheint eine Redimensionierung und Neuord-
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Abb. 2: Archivgut vor der Erschliessung. (SWA, PA 587, Firmenarchiv
Senn und Co. AG)
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nung in eine «Aufraumaktion» mit rigoroser Kassation von Unterlagen ausgear-
tet zu sein. Kassiert hat die Bank etwa die Protokolle des Bankrats (bei einer AG
ware das der Verwaltungsrat) und der Geschiftsleitung von 1883 bis 2014. Diese
Serien gelten unbestritten als Kernakten und sind fiir beinahe jede Forschungs-
frage relevant. Die Kantonalbank ist ein Spezialfall, da sie keine frei agierende
Wirtschaftsorganisation ist, sondern eine offentlich-rechtliche Institution. Trotz-
dem untersteht sie im Kanton Schaffhausen keiner Archivierungspflicht.'” Auf-
grund der offentlich-rechtlichen Stellung erzeugte der Fall ein Medienecho und
wurde zu einem Politikum. Die Debatte wird damit gut nachvollziehbar. Ein Par-
lamentarier reichte eine Interpellation im Kantonsparlament ein, welche vom
Parlament beraten wurde, und der Regierungsrat gab schriftlich Auskunft. Der
Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA) protestierte mit
einem offenen Brief und erhielt eine dezidierte Antwort der Bank."" Aus den
Unterlagen der Debatte lassen sich folgende Argumente nachvollziehen: Die
Verantwortlichen der Kantonalbank und der Regierungsrat pochten darauf, dass
es keine gesetzliche Verpflichtung zur Pflege eines Archivs gibt. Sie raumten ein,
dass die Bank durchaus in der Verantwortung stehe, die kantonale Wirtschafts-
geschichte zu dokumentieren. Hingegen liege es im Ermessen des Bankrats,
festzulegen, wie umfangreich die Uberlieferung auszufallen habe. Der Bankrat
stellte klar, dass prizise Uberlegungen angestellt worden seien, welche Unter-
lagen archivwiirdig seien. Denn die Bank hatte 2015 beziehungsweise 2019 als
Reaktion auf die Kontroverse eine interne Fachstelle Historisches Archiv und
eine Weisung «Archivierung — Aktenvernichtung» geschaffen. Dieses Vorgehen
ist selten und eigentlich fortschrittlich.

Die Weisung regelt den Ubergang von der primiren Nutzung der Geschifts-
unterlagen ins Zwischenarchiv (Aufbewahrungsfristen) und weiter zur sekun-
ddren (archivisch-historischen) Nutzung oder zur Kassation. Es wurden be-
stimmte Bereiche definiert, aus denen Unterlagen langfristig erhalten werden.
Die Auswahl ist diinn und bezieht sich vor allem auf die Dokumentation von
Geschehnissen, die bereits Gegenstand wissenschaftlicher Beschiaftigung waren
oder in Festschriften publiziert wurden. Genannt werden etwa Griindungsakten,
Jubildumsunterlagen, Aufarbeitung der Holocaust-Gelder, das US-Steuerthema.
Dazu kommen Strategiepapiere, Vortrage, aufsehenerregende Entscheide und
Rechtsfille. Nur wenige zentrale Serien werden langfristig aufbewahrt (zum
Beispiel Geschiftsberichte), wihrend sogar Kernakten wie die Bankrats- und
Geschiftsleitungsprotokolle bereits nach 15 Jahren vernichtet werden. Ob damit
die Rechtssicherheit der Bank gewdhrleistet ist, scheint fraglich. Infolgedessen
hinterldsst die Weisung einen zwiespiltigen Eindruck, da der Fokus scheinbar
eher auf Vernichtung als auf Archivierung liegt. Begriindet wurden die rigiden
Bewertungsentscheide mit den Kosten, dem Bankgeheimnis, dem Datenschutz
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und den Richtlinien der Bankiervereinigung iiber den Umgang mit kontaktlosen
Vermogen.'?

Die Forschung braucht Zugang

Dagegen existieren zahlreiche Beispiele von Firmen, die mustergiiltig in ihre Ar-
chive investieren und sie gewinnbringend fiir das Unternehmen nutzen. Genannt
seien hier unter anderen die Archive von ABB, Georg Fischer AG, Kantonalbank
Ziirich, Nestlé, Novartis, Patek Philippe, Roche und Ziirich Versicherung."? Pro-
fessionelle Archivar*innen fiihren diese Archive und vermitteln sie gegen innen
und aussen (Abb. 3). Externe Forschende sind gemeinhin willkommen. Sie wer-
den vom Archivpersonal bei der Recherche aktiv unterstiitzt. Dies ist auch des-
halb notwendig, weil die Findmittel nicht zugénglich sind."

Ist ein Archiv vorhanden, sind zwar Voraussetzungen gegeben, dass es genutzt
werden kann, jedoch sind Firmen absolut frei darin, Externen Zugang zu internen
Unterlagen zu gewiéhren."” Die private Wirtschaft und eine fehlende Rechtsgrund-
lage konstituieren diese Ausgangslage. Die Freiheit der Wirtschaft kann zu schwie-
rigen Situationen fithren, wenn Forschende mit einer aus Firmenperspektive kri-
tischen Fragestellung ans Archiv herantreten. Es sind Beispiele von Forschenden
dokumentiert, denen von Archivar*innen beziehungsweise deren Vorgesetzten der
Zugang zu Bank- oder Industriekonzernarchiven verwehrt wurde.'®

Hier kommt eine weitere Perspektive zum Tragen. Archivar*innen befinden sich
je nach Firmenkultur und aktueller Brisanz der Fragestellung in einem Dilemma.
Sie sind verpflichtet, sich ihrem Arbeitgeber gegeniiber loyal zu verhalten. Das
bedeutet nicht, dass Firmenarchivar*innen Restriktionen des Zugangs per se gut-
heissen. Bisweilen zwingen sie schlicht die knappen personellen Ressourcen zur
Priorisierung interner Auftrage. Und sie sind zuweilen nicht einverstanden mit
einer iibertriebenen Vermischung von Marketing und Geschichte und sehen ihre
Funktion durchaus darin, «zur Demythologisierung von lieb gewonnenen Nar-
rationen und zur Dekonstruktion von Legenden beizutragen».'” Der Kodex ethi-
scher Grundsditze fiir Archivarinnen und Archivare, der 1996 vom Internationa-
len Archivrat verabschiedet wurde, setzt auch ithnen hohe Verhaltensmassstébe.
Er postuliert, sich «fiir die weitest mogliche Benutzung von Archivalien einzu-
setzen und eine unparteiische Dienstleistung gegeniiber allen Benutzern zu ge-
wihrleisten».'® Sich als Forscher*innen darauf zu beziehen, mag hie und da hilf-
reich sein.

Vielerlei Griinde konnen folglich zu einer Ablehnung einer Anfrage fiihren. Er-
fahrungen der vergangenen Jahrzehnte zeigen Verbesserungen."” So sind kritische
Forschungen zum Zweiten Weltkrieg auf der Basis von Firmenunterlagen seit
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Mitte der 1990er-Jahre in vielen Fillen moglich und wurden etwa in Deutschland
von Firmen, meist Grosskonzernen, selbst in Auftrag gegeben.” Die Auftrags-
arbeiten entstanden dabei in der ersten Phase unter dem Druck im Zusammen-
hang mit ungelosten Entschidigungszahlungen. In der zweiten Phase stand eher
das Interesse deutscher Firmen am amerikanischen (Finanz-)Markt und der damit
verbundenen o6ffentlichen Wahrnehmung hinter den Auftragen. Auch ausserhalb
der Geschichtsschreibung zum Zweiten Weltkrieg begleitet eine intensive De-
batte iiber die Unabhéngigkeit der Forschenden die Auftragsforschung. Darin
spielte der unbeschrinkte Zugang zu Quellen eine massgebende Rolle.?' Seit den
2000er-Jahren ist die Unabhingigkeit und damit die Qualitit dieser Forschung re-
lativ unbestritten.

In der Schweiz markierte die 1996 ins Leben gerufene Unabhingige Exper-
tenkommission Schweiz — Zweiter Weltkrieg (UEK) einen Bruch. Zentral und
einmalig war ein damit einhergehendes Verbot von Aktenvernichtungen fiir
Firmen und die Pflicht, Akteneinsicht zu gewihren. 2002 wurde der entspre-
chende Bundesbeschluss jedoch wieder aufgehoben. In den Firmen fiihrte diese
Forschung teilweise zu gegenldufigen Einschitzungen. Bei den einen stieg das
Bewusstsein fiir die Archive und deren Rolle in der faktengebundenen Aufar-
beitung der Geschichte, insbesondere anlasslich 6ffentlicher Anschuldigungen.
Bestinde wurden im Zuge des Forschungsinteresses geordnet und inventari-
siert. Andere finden immer noch, es wire besser, Akten, zu denen die Forschung
Zugang fordern konnte, wiren gar nicht vorhanden. Diese Haltung verkennt das
Potenzial der Gegen- und Ergidnzungsiiberlieferung, die vielfach Informations-
gewinnung an anderen Stellen ermoglicht.”* Damit hat die betreffende Firma
ein Reputationsrisiko, zumal eine Position nicht mit eigenen Unterlagen wider-
legt werden kann.

Ob man die verfassungsmassig garantierte Wissenschaftsfreiheit (Art. 20 Bun-
desverfassung, aber auch Art. 10 Europédische Menschenrechtskonvention) nut-
zen konnte, um auf juristischem Weg der Zuginglichkeit Nachdruck zu verlei-
hen, miisste unter Beriicksichtigung der Verfahrenswege, der Rechtslage und
der Rechtsprechung juristisch gepriift und in der Praxis versucht werden. Fiir
den Zugang zu privaten Unterlagen wurde dieser Weg noch nie beschritten. Si-
cher ist, dass ein solches Vorgehen juristisch komplex wire und Zeit in Anspruch
nihme. Dies wurde jiingst in einem Fall deutlich, in dem es nicht um private
Akten, sondern um die Unterschreitung einer Schutzfrist von Akten des Staats-
sekretariats fiir Migration ging. Neben der Abwégung gegen andere Rechtsgiiter
(Personlichkeitsschutz, Offentlichkeitsprinzip) nahmen das Bundesverwaltungs-
gericht und das Bundesgericht auch Bezug auf das Wissenschaftsprivileg. Das
Bundesgericht beschied im Fall des Gesuchs von Jonathan Pérli um Einsicht in
Asylakten, die Vorinstanz miisse den Entscheid neu beurteilen. Explizit wurde
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aufgrund der komplexen Ausgangslage, in der die Personlichkeitsrechte der Be-
troffenen im Zentrum standen, die Wissenschaftsfreiheit nicht ndher gepriift. Das
Bundesgericht forderte das Bundesverwaltungsgericht auf, die Wissenschafts-
freiheit in die Interessenabwigung einfliessen zu lassen.”

Initiativen, Rechercheportale und Modell

Neben den Wirtschaftsarchiven, welche privat verwaltet werden, liegen auch
viele in offentlichen Archiven, sind gut erschlossen, regelbasiert zuginglich und
in ihren Erhalt wird laufend investiert. Einen Uberblick iiber die fiir die Schwei-
zer Wirtschaftsgeschichtsschreibung besonders relevanten Archivinstitutionen
und Projekte gibt die Tabelle 1.

Die Auflistung verdeutlicht: Forschende miissen an sehr unterschiedlichen Stel-
len recherchieren. Hier leisten die institutionsiibergreifenden Rechercheportale
effiziente Dienste. Nennenswert fiir die Schweiz sind arCHeco und archives-
online. arCHeco ist niitzlich, da dort Bestandsbeschreibungen, Kontaktdaten
und mitunter Links auf Detailverzeichnisse vorhanden sind und insbesondere
eine Abfrage nach Branchen moglich ist. Einzigartig ist der Nachweis der Wirt-
schaftsarchive, die privat gelagert werden und deren Findmittel nicht online ver-
fiigbar sind. archivesonline bietet die Moglichkeit der direkten Stichwortsuche in
Detailverzeichnissen einer grossen Zahl 6ffentlicher Archivinstitutionen.

Immer wieder wurde versucht, die Sicherung von Wirtschaftsarchiven zu verbes-
sern. arCHeco hat auch hier eine Funktion, denn dahinter steht neben der Recher-
che auch die Idee, dass ein sichtbares Archiv Schutz vor Vernichtung geniesst.
Besonders die Arbeitsgruppe Archive der privaten Wirtschaft des VSA, das Ar-
chiv fiir Zeitgeschichte und das Schweizerische Wirtschaftsarchiv (SWA) ma-
chen sich im Bereich Vernetzung, Weiterbildung und mit arCHeco auf verschie-
denen Ebenen stark fiir die Uberlieferungssicherung und den Zugang. 2012
beschiftigte sich der Archivar des SWA Martin Liipold mit der schweizwei-
ten Uberlieferungssituation und setzte diese in Beziehung zur Wirtschaftsent-
wicklung seit 1860.>* Wann waren welche Branchen in welchem Umfang mass-
geblich und welche Archivbestinde existieren dazu? Wo gibt es gravierende
Liicken? Was wiren Handlungsoptionen? Er zog unter anderem diese Schluss-
folgerungen: 1. Sammlungsprofile helfen den Institutionen, Schwerpunkte zu
setzen und Liicken zu fiillen. 2. Uberlieferungsbildung im Verbund vermeidet
Mehrfachiiberlieferung und zieht das Optimum aus den knappen Ressourcen.
3. Eine Memopolitik konnte die rechtlichen und finanziellen Grundlagen schaf-
fen fiir eine Stiftung unter Beteiligung des Bundes und weiterer staatlicher und
privater Akteure.
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Tab. 1: Wirtschaftsgeschichtlich besonders relevante Schweizer Archivinstitutionen
und Projekte

Archivinstitutionen Archives cantonales vaudoises
Archives communales de Montreux
Archives de la Ville de Lausanne
Archiv fiir Zeitgeschichte der ETH
Burgerbibliothek Bern
Centre jurassien d’archives et de recherches économiques
Glarner Wirtschaftsarchiv

Gosteli-Stiftung — Archiv zur Geschichte der schweizerischen
Frauenbewegung

Schweizerisches Sozialarchiv
Schweizerisches Wirtschaftsarchiv (SWA)
Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden
Staatsarchiv Basel-Stadt

Staatsarchiv Graubiinden

Staatsarchiv Luzern

Staatsarchiv Ziirich

Stadtarchiv Olten (Projekt Firmenarchive des Historischen
Vereins des Kantons Solothurn)

Stadtarchiv Ziirich

Stiftung Hotelarchiv (Bestinde im SWA und in den Archives
communales de Montreux)

Archiv fiir Agrargeschichte

Projekte Archive der Ziircher Seidenindustrie (Ziircherische
Seidenindustrie-Gesellschaft, Staatsarchiv Ziirich,
Nationalmuseum)

Sicherung des Ringier-Bildarchivs durch den Kanton Aargau
Sammlung Industriekultur Ballyana

Basierend auf dieser Studie, lancierte die Arbeitsgruppe Archive der privaten
Wirtschaft des VSA 2014 ein Modell, das auf das vorhandene Netz von Ar-
chiven beim Bund, bei den Kantonen und den Spezialarchiven ansetzt.”> Wer-
den Wirtschaftsarchive, die vor einem kommerziellen Hintergrund entstanden,
als Kulturgut bewertet, liegt der Schluss nahe, sie mit Mitteln aus einer Public-
private-Partnership zu erhalten. Die Idee war, dafiir einen Fonds einzurichten
und ihn mit Bundes- und Kantonsmitteln sowie mit privaten Mitteln von Firmen,
Handelskammern etc. zu speisen. Firmen und Verbidnde konnten Gesuche an den
Fonds richten, um Archive aufzubauen, Findmittel zu erstellen, Archivgut kon-



Amstutz: Eine Betrachtung Gber 360 Grad

servatorisch zu behandeln und zu digitalisieren. Eine Fachjury sollte die Gesuche
beurteilen. Der Einsatz 6ffentlicher Mittel bote einen Hebel, um die Archive all-
gemein zugidnglich zu machen. Das Modell hitte einen langen Weg vor sich, mit
nicht allzu grossen Erfolgschancen. Unter anderem auch, weil hauptséchlich die
26 Kantone fiir die Kulturfinanzierung zusténdig sind. Die Reaktionen der Ar-
chiv- und Forschungsgemeinschaft waren minimal. Ressourcen fiir den betréicht-
lichen Lobbyaufwand standen nicht geniigend zur Verfiigung. Aus diesen Griin-
den wurde das Modell nicht weiterverfolgt.

Im Liandervergleich sind keine grundlegenden Unterschiede in der Stellung der
Wirtschaftsarchive in Bezug auf Erhalt und Zugang auszumachen.?® In den west-
lichen Lidndern ist die Wirtschaft privat organisiert und die Hoheit iiber das pri-
vate Schriftgut liegt bei den Unternehmen. Internationale Grosskonzerne ver-
figen fast auf der ganzen Welt iiber Archive.”” Wie grossziigig oder restriktiv
Forschenden der Zugang erlaubt wird, variiert von Land zu Land. Unterschied-
lich stark ausgestaltet sind auch die 6ffentlichen Institutionen und die zur Verfii-
gung stehenden Mittel zur Sicherung von Bestinden kleiner und mittlerer Un-
ternehmen. In Deutschland stehen Regionalarchive, die an die Industrie- und
Handelskammern gebunden sind, mit beschrankten Mitteln fiir die Rettung die-
ser Bestdnde zur Verfiigung. In Frankreich existiert fiir staatsnahe Unternehmen
eine Archivpflicht.?® Grossbritannien und Italien gewihren Steuererleichterun-
gen, wenn das Kulturerbe gepflegt wird.”” In den meisten Landern existieren in
den Berufsverbinden Arbeitskreise mit dem Fokus Unternehmensarchiv. Diese
investieren in die Weiterbildung von Unternehmensarchivar*innen, Beratung,
Sensibilisierung der Unternehmen, der Forschenden und der Offentlichkeit und
in die Vermittlung der vorhandenen Archive.

Ob ein gefahrdetes Archiv gesichert werden kann, hingt von beeinflussbaren
Faktoren und Gliick ab.*® Modellhaft ging die Sicherung des Archivs der Alu-
suisse vonstatten. Deshalb wird sie hier nidher ausgefiihrt. Alusuisse war im
20. Jahrhundert eines der grossten Schweizer Unternehmen, wurde aber um die
Jahrtausendwende ins Ausland verkauft und aufgeteilt. Die UEK und eine deut-
sche Forscherin hatten mit dem Archivmaterial der Firma gearbeitet.*’ Darii-
ber hinaus hatte die Alusuisse den Historiker Adrian Knoepfli beauftragt, eine
Firmengeschichte zu verfassen.”? Zur Begleitung setzte die Firmenleitung ein in-
ternes «History Team» ein. Es unterstiitzte den Autor, verstreutes Archivgut und
Auskunftspersonen zu finden, und wirkte als Bindeglied zwischen ihm und der
Firma. Das «History Team» und Adrian Knoepfli spielten die zentrale Rolle, als
es spater darum ging, das Archiv zu retten. Uber 400 Laufmeter Protokolle, Be-
richte, Vertrage, Fotos, Filme, Plane, Publikationen und Objekte lagen in einer
Fabrikhalle. Spiter tauchten dariiber hinaus 240 Laufmeter Rechtsarchiv auf.
Das «History Team» iiberzeugte die Mutterfirma Rio Tinto Alcan, dass der lang-
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Abb. 3: Archivgut nach der archivalischen Bearbeitung. (SWA, PA 578, Firmenarchiv
Chemie Uetikon, CU)

fristige Erhalt, die Ordnung, die Inventarisierung und die Uberfiihrung in ein 6f-
fentliches Archiv mit geregelten Zugangsbestimmungen sinnvoll und risikolos
sind. Zusammen mit dem SWA, welches die Projektleitung iibernahm und sich
als Endarchiv zur Verfiigung stellte, griindete es 2013 eine Interessengemein-
schaft (IG). In die IG nahmen zudem Adrian Knoepfli und der Geschiftsfiihrer
der Nachfolgefirma Alcan Holdings Switzerland AG sowie Martin Lengwiler
als Forschungsvertreter Einsitz. Die IG beauftragte einen Archivdienstleister,
eine Offerte fiir die notige Arbeit zu erstellen, welche Ordnung, Verpackung
und Inventarisierung der Unterlagen umfasste. Die archivische Bewertung der
Unterlagen fusste auf den Vorgaben des SWA. Die Offerte diente als Basis fiir
das Fundraising bei den Swisslosfonds aller Standortkantone der Alusuisse und
weiteren Stiftungen. Am Budget von mehreren Hunderttausend Franken betei-
ligte sich Rio Tinto Alcan mit mehr als der Hilfte, das SWA steuerte massgeb-
lich Eigenleistung bei. Das SWA schloss einen Vertrag mit Rio Tinto Alcan. Der
Vertrag regelte Projektorganisation, Bewertung, Erschliessung, Finanzierung,
Eigentumsiibertragung, Haftung, Umgang mit Urheberrecht, Geschiftsgeheim-
nis und gewerblichen Rechten sowie die Nutzung.** Drei Jahre spiter war die Er-
schliessung abgeschlossen und das Archiv wurde der Nutzung zugefiihrt.

Diese Rettung hat insofern Modellcharakter, als hier die Sensibilitit von Firmen-
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mitarbeitern, der Einbezug von Forschungsinteressen, ein offentliches Archiv
und die Zurverfiigungstellung 6ffentlicher und privater Mittel ideal zusammen-
spielten.

Regelbasierte Zugangsbestimmungen

Wie bei allen Privatarchiven heute iiblich, vereinbarten die Schenkerin und das
Archiv die Nutzungsbestimmungen vertraglich. Hier er6ffnet sich nochmals eine
Perspektive. Ein regelbasierter und reproduzierbarer Zugang ist der Vorteil von
privaten Archivbestinden, die in 6ffentlichen Archiven lagern. Neben dem Da-
tenschutz sind Geschifts- und Berufsgeheimnis grundlegende Rechtsgiiter, die
im Nutzungsrahmen der privaten Archive eingehalten werden miissen. Die Nut-
zungsregeln des Alusuisse-Archivs orientieren sich an denen staatlichen Archiv-
guts. Dies war dem SWA wichtig, weil nur die Zugénglichkeit rechtfertigt, dass
ein Offentliches Archiv einen Bestand iibernimmt, die 6ffentliche Hand einen
Grossteil der Erschliessung dieses Kulturguts und den unbefristeten Erhalt und
die Zuginglichkeit vollumfanglich finanziert. Zudem gebietet der Ethikkodex,
dass der Zugang und folglich die Schutzfristen nachvollziehbar und nicht will-
kiirlich ausgestaltet sind. Deshalb sind im Beispiel Alusuisse-Archiv Unterlagen,
die bereits bei ihrer Erstellung zur Publikation vorgesehen waren, frei zuging-
lich. Unterlagen, die sich auf eine natiirliche Person beziehen, sind zehn Jahre
nach deren Tod benutzbar.** Damit wird der informationellen Selbstbestimmung
(Datenschutz) Rechnung getragen. Alle anderen Unterlagen unterliegen einer
Schutzfrist von 30 Jahren. Auf diese Weise werden die Firmeninteressen und
das Geschifts- und Berufsgeheimnis gewahrt.*> Vorbildlich ist zudem geregelt,
was geschieht, wenn Unterlagen bereits vor Ablauf der Schutzfristen fiir ein be-
stimmtes Forschungsvorhaben gewiinscht werden. Das SWA kann auf Antrag die
Schutzfristen unterschreiten, die Forschenden miissen indessen geeignete Mass-
nahmen treffen (Anonymisierung, Aggregieren von Daten), um die schutzwiirdi-
gen Belange der Betroffenen nicht zu beeintrichtigen. Damit wird dem Grund-
recht auf Wissenschaftsfreiheit Rechnung getragen und es wird in ein sinnvolles
Verhaltnis zum Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung gesetzt.*®

Archivische Bewertung
Haben Unterlagen den Weg in ein Archiv gefunden, stehen sie in Bezug auf den

verfiigbaren Magazinplatz in Konkurrenz zueinander. Triage und damit der Ent-
scheid, welche Unterlagen tatsachlich langfristig aufbewahrungswiirdig sind, ist
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deshalb unabdingbar. Zudem verbindet sich damit auch die Idee der Verwesent-
lichung und Handhabbarmachung fiir Forschende. Die Bewertung geschieht vor
dem Erstellen der Findmittel. Denn Quellen, die in Verzeichnissen erscheinen,
miissen auf ewig aufbewahrt werden. Wiirden sie vor der Bewertung fiir wissen-
schaftliche Forschung genutzt, wire die Forschung nicht in jedem Fall iiberpriif-
bar, weil gewisse Quellen unter Umstdanden vernichtet worden wiren. Archiv-
wissenschaftler*innen debattieren Bewertungsmethoden und -modelle intensiv
und entwickeln sie gemeinsam weiter.

Im Falle der Alusuisse-Uberlieferung entstanden unter Anwendung archivwis-
senschaftlicher Bewertungsmethoden aus 640 Laufmetern ungeordneter Unter-
lagen 240 Laufmeter nutzbares Archivgut. Das Ziel war eine auswertungsoffene
Uberlieferung, ganz anders als im Falle der Schaffhauser Kantonalbank. Aus-
wertungsoffenheit ist zentral, da in der Gegenwart nicht bekannt ist, welche For-
schungsfragen in der Zukunft an Archivgut gestellt werden.

Neben der Bedeutung der unterlagenbildenden Stelle spielen der Informations-
gehalt, die Informationsdichte, die Einzigartigkeit und der serielle Charakter
sowie der konservatorische Zustand der Unterlagen eine Rolle. Bei seriellen
Massenakten kommen verschiedene Verfahren zur Teilarchivierung infrage.
Etwa die Auswahl von besonderen Dossiers, das Ausdinnen der Dossiers oder
die Musterarchivierung typischer Dossiers. Zudem werden Stichproben ge-
macht, die reprédsentativ (auf Zufall basierend) oder qualitativ orientiert (syste-
matische oder Klumpenstichprobe) sein konnen.?’

Bewertungsentscheide sind quasi die letzte Perspektive auf das Archivgut, die
sich eroffnet. Die Entscheide und die Uberlieferungsgeschichte werden in den Er-
schliessungsdaten dokumentiert. Infolgedessen empfiehlt es sich fiir Forschende,
Bestandsbeschreibungen zu studieren, um Quellen adéquat einzuordnen.

Schluss

Die Uberlieferung von privaten Wirtschaftsarchiven ist eklatant liickenhafter,
als dies fiir staatliche Akten der Fall ist. Es fehlen private und 6ffentliche Mit-
tel, gesetzliche Grundlagen und teilweise die Sensibilitit in den Unternehmen.
Hingegen erfahren Wirtschaftsarchive Schutz durch den 6ffentlichen Nachweis
auf Plattformen, die Sensibilisierung der Stakeholder sowie professionelles Ar-
beiten der Archivar*innen. Ob Wirtschaftsarchive fiir Forschung genutzt werden
konnen, hingt von verschiedenen Faktoren ab. Sei es, dass Unterlagen unkon-
trolliert oder kontrolliert vernichtet wurden, sie nicht erschlossen oder Findmittel
nicht gut zuginglich sind, dass noch Schutzbestimmungen auf ihnen lasten oder
der Zugang privaten Akteuren nicht erteilt wird. Unternehmen haben vielfiltige
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Eigeninteressen an sinnvoller Uberlieferung, nicht zuletzt in Bezug auf das Re-
putationsmanagement. Der Stadtarchivar von Schaffhausen formulierte es in der
Debatte um das Kantonalbank-Archiv treffend: «Wenn Fragen offensichtlich
nicht mehr beantwortet werden konnen, da wichtige Entscheidungen nicht mehr
nachvollziehbar sind, so steht die Institution nicht mit weisser Weste, sondern in
den Unterhosen da.»*
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Résumé
Une réflexion a 360 degrés. Les archives économiques
et les mesures de sauvegarde et dutilisation
Cet article traite de la situation des dépodts et des usages des archives écono-
miques en Suisse. Il éclaire les perspectives divergentes du monde des entre-
prises et des associations, des archivistes des organisations privées par rapport
aux archives publiques et des chercheuses et des chercheurs. De cette facon, il
montre quelles sont les forces qui agissent sur la création des archives jusqu’a
leur utilisation par la recherche et qui influencent leur accessibilité. Les mises
en danger, les lacunes et les restrictions mais aussi les opportunités et les alter-
natives a I’acces sont décrites a 1’aide de la présentation d’un exemple positif et
d’un exemple négatif quant a la sauvegarde d’archives économiques. En outre,
les outils de recherche et le cadre pratique et juridique de I’utilisation des ar-
chives privées sont abordés. Le texte contribue ainsi a faire connaitre le sujet
dans la recherche et I’enseignement.

(Traduction: Alexandre Elsig)



	Eine Betrachtung über 360 Grad : Wirtschaftsarchive und die Massgaben zur Sicherung und Nutzung

